
Erläuterungen  (öffentlich) 

4. Antrag der CDU-Fraktion auf Verkehrsberuhigung d es Drosselweges durch 

Verlegen von Schwellen auf Höhe des Kinderhauses „S onnenburg“; 

Beschluss. 

Sachverhalt:  

Mit Schreiben vom 18.07.2013, eingegangen am 19.07.2013 stellt die CDU-Fraktion, 

folgenden Antrag: 

 



Gemäß § 34 Abs. 1 S. 4 bis 6 GemO in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung ist auf Antrag eines Viertels der Gemeinderäte ein 

Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten 

Sitzung des Gemeinderates zu setzen. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum 

Aufgabengebiet des Gemeinderates gehören. Der gleiche Verhandlungsgegenstand 

darf nicht innerhalb der letzten sechs Monate behandelt worden sein. 

Da der vorliegende Antrag von fünf Gemeinderäten unterzeichnet wurde, ist das 

erforderliche Quorum erfüllt. Auch die übrigen Voraussetzungen für die 

Antragsstellung sind erfüllt, so dass der Antrag auf die Tagesordnung der Sitzung 

des Gemeinderates aufzunehmen war. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die beantragte Maßnahme zur Verkehrsberuhigung kann nur dann zur Ausführung 

kommen, wenn Sie von der Verkehrsbehörde angeordnet wird. Die Verwaltung wird 

sich bei Zustimmung zu dieser  Maßnahme unverzüglich mit der Verkehrsbehörde in 

Verbindung setzen und den Vorschlag beantragen. Es wird jedoch darauf 

hingewiesen, dass von Seiten der zu beteiligten Behörden/Träger gerade die 

Schwellen als problematisch angesehen werden. So wurde beispielsweise in einer 

der letzten Verkehrstagesfahrten auch angeordnet, dass die Schwellen im Bereich 

Einfahrt Im Mahrgrund Kreuzung Goethestraße wieder zu entfernen sind. 

 

Beschlussvorschlag:  

Der Antrag der CDU-Fraktion steht wie im Antrag formuliert zur Abstimmung. 
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